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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1966 Ausgegeben am 13. Juni 1966 31. Stück

77. Bundesgesetz: Gewährung einer Finanzzuweisung im Jahre 1966 an die Länder und
Gemeinden

78. Bundesgesetz: Abänderung des Verteilungsgesetzes Rumänien
7 9 . Bundesgesetz: 1. Budgetüberschreitungsgesetz
80. Bundesgesetz: Veräußerung und Belastung von bundeseigenen Liegenschaften in der Katastral-

gemeinde Millstatt und in anderen Katastralgemeinden

7 7 . Bundesgesetz vom 24. Mai 1966, mit
dem den Ländern und Gemeinden eine
Finanzzuweisung im Jahre 1966 gewährt.

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Zur Erleichterung der den Ländern und
Gemeinden aus dem Bau und der Erhaltung der
Landes- und Gemeindestraßen erwachsenden
Lasten wird diesen Gebietskörperschaften aus
Bundesmitteln eine Finanzzuweisung im Gesamt-
betrag von 75 Millionen Schilling im Jahre 1966
gewährt. Diese Bundesmittel sind für den be-
zeichneten Zweck zu verwenden.

§ 2. (1) Der Betrag gebührt je zur Hälfte den
Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden
(Wien als Gemeinde) mit der Maßgabe, daß auf
Wien (als Land und Gemeinde) ein Sechstel, auf
die Länder ohne Wien fünf Zwölftel und auf
die Gemeinden ohne Wien ebenfalls fünf
Zwölftel entfallen. Die Aufteilung auf die Län-
der ohne Wien und länderweise auf die Gemein-
den ohne Wien hat nach der Volkszahl (§ 4
Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz 1959 in der gelten-
den Fassung) zu erfolgen.

(2) Die den Ländern und der Gesamtheit der
Gemeinden jedes Landes gebührenden Beträge
sind den Ländern zu je einem Fünftel am
20. August, 20. September, 20. Oktober, 20. No-
vember und 20. Dezember 1966 zu überweisen.
Die Länder ihrerseits haben die den einzelnen
Gemeinden gebührenden Beträge an diese bis
spätestens zum 10. jenes Monates zu überweisen,
der dem Monat nachfolgt, in welchem sie selbst
diese Beträge seitens des Bundes empfangen
haben.

§ 3. (1) Dieses Bundesgesetz verliert mit Ab-
lauf des 31. Dezember 1966 seine Wirksamkeit.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Schmitz

7 8 . Bundesgesetz vom 24. Mai 1966, mit
dem das Verteilungsgesetz Rumänien ab-

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Verteilungsgesetz Rumänien, BGBl. Nr.
71/1965, wird abgeändert wie folgt:

1. Dem § 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Aus den gemäß Artikel 7 des Vertrages
im Jahre 1965 zufließenden Mitteln ist der reine
Schillinggegenwert für US-Dollar 78.880'— der
Caisse Commune des Porteurs des Dettes Publi-
ques Autrichienne et Hongroise, Paris (Caisse
Commune), zur Verfügung zu stellen."

2. § 2 Abs. 1 lit. b hat zu lauten:

„b) für die nicht durch die Caisse Commune
bedienten Forderungen aus den am 1. Jän-
ner 1962 und am 3. Juli 1963 im Eigentum
österreichischer physischer und juristischer
Personen gestandenen, außerhalb des rumä-
nischen Staatsgebietes zahlbaren Wert-
papieren der äußeren öffentlichen Schuld
Rumäniens und den von rumänischen
öffentlichen Körperschaften ausgegebenen
Teilschuldverschreibungen (§ 16), wenn die
Wertpapiere vorgelegt werden und soweit
hinsichtlich der Rechte aus den Teilschuld-
verschreibungen nicht offenbar mit dem
Ablauf des 12. September 1944 Verjährung
nach damaligem rumänischem Recht einge-
treten ist."

3. Im § 16 entfallen Abs. 2 und 3.

4. Der 17. Punkt der Anlage zu § 16 des Ver-
teilungsgesetzes Rumänien entfällt.
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5. § 21 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Für den vorläufigen Verteilungsplan hat
der Verteilungssenat von einer angenommenen
Entschädigungssumme von S 32,000.000'— aus-
zugehen."

6. § 24 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Für den endgültigen Verteilungsplan ist
von dem der Republik Österreich zugekomme-
nen reinen Schillinggegenwert von US-Dollar
1,276.120-— auszugehen."

7. a) Die erste und zweite Zeile des § 3 Abs. 2
haben zu lauten:

„Keine Vermögenschaften, Rechte und Inter-
essen im Sinne des § 2 Abs 1 sind".

b) § 23 hat zu lauten:

„Nach Maßgabe der zugeflossenen Mittel hat
die Finanzlandesdirektion 70 v. H. der vorläu-
figen, bei Anrechnung gemäß § 26 oder Abzug
gemäß § 28 Abs. 4 verbleibenden, laut § 22 fest-
gesetzten Entschädigung in zwei jährlichen Teil-
beträgen flüssigzumachen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit
dem 1. Mai 1965 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Schmitz

7®. Bundesgesetz vom 24. Mai 1966,
mit dem eine Überschreitung für die Tier-
seuchenbekämpfung genehmigt wird (1. Bud-

getüberschreitungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Zur Tierseuchenbekämpfung werden
Überschreitungen folgender auf Grund des Bun-
desgesetzes vom 26. November 1965, BGBl.
Nr. 307, für das 1. Halbjahr 1966 zur Ver-
fügung stehender Ausgabenansätze des Bundes-
haushaltes genehmigt:

§ 2. Die Bedeckung der im § 1 genehmigten
Überschreitungen ist durch Rückstellung eines
gleichhohen Betrages bei Kapitel 19/8 b „Maß-
nahmen gemäß § 10 des Landwirtschaftsgesetzes",
§ 2 „Aufwandskredite (Gesetzliche Verpflichtun-
gen)", sicherzustellen.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist unbeschadet der Befugnis der obersten Organe
zum Vollzug der einzelnen Ausgaben innerhalb
ihres Teilvoranschlages der Bundesminister für
Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Schmitz

8 0 . Bundesgesetz vom 25. Mai 1966,
betreffend Veräußerung und Belastung von
bundeseigenen Liegenschaften in der Kata-
stralgemeinde Millstatt und in anderen Kata-

stralgemeinden

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zu
nachstehenden Verfügungen über bundeseigene

Liegenschaften zu folgenden Preisen beziehungs-
weise Schätzwerten beziehungsweise Bauzinsen
ermächtigt:
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§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Schmitz


